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In Bezug auf Pfandrechte – relevante Bes5mmungen 
Diese Auflistung ist keine Rechtsberatung. Kontak6eren Sie bi8e bei Fragen einen 
Anwalt für Sachenrecht.  

StGB 

§ 289 Pfandkehr
(1) Wer seine eigene bewegliche Sache oder eine fremde bewegliche Sache zugunsten des Eigentümers
derselben dem Nutznießer, Pfandgläubiger oder demjenigen, welchem an der Sache ein Gebrauchs- oder
Zurückbehaltungsrecht zusteht, in rechtswidriger Absicht wegnimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraI.
(2) Der Versuch ist straNar.
(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.

BGB 

§ 383 Versteigerung hinterlegungsunfähiger Sachen
(1) Ist die geschuldete bewegliche Sache zur Hinterlegung nicht geeignet, so kann der Schuldner sie im Falle 
des Verzugs des Gläubigers am Leistungsort versteigern lassen und den Erlös hinterlegen. Das Gleiche gilt in 
den Fällen des § 372 Satz 2, wenn der Verderb der Sache zu besorgen oder die AuNewahrung mit 
unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist.
(2) Die Versteigerung hat durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Versteigerer oder einen für den 
Bezirk, in dem sich die zu versteigernde Sache befindet, bestellten Gerichtsvollzieher öffentlich zu erfolgen 
(öffentliche Versteigerung). Die Versteigerung hat zu erfolgen:
1. ausschließlich an einem Versteigerungsort, 2. im Wege elektronischer Kommunikation bei gleichzeitiger 
Teilnahme an der Versteigerung ohne physische Präsenz der Beteiligten am Versteigerunsort (virtuelle 
öffentliche Versteigerung) oder 3. an einem Versteigerungsort unter gleichzeitiger Möglichkeit zur Teilnahme 
im Wege elektronischer Kommunikaktion ohne physische Präsenz am Versteigerungsort (hybride öffentliche 
Versteigerung). ff.

§ 562 Umfang des Vermieterpfandrechts
(1) Der Vermieter hat für seine Forderungen aus dem Mietverhältnis ein Pfandrecht an den
eingebrachten Sachen des Mieters. Es erstreckt sich nicht auf die Sachen, die der Pfändung nicht
unterliegen.
(2) Für künIige Entschädigungsforderungen und für die Miete für eine spätere Zeit als das laufende und
das folgende Mietjahr kann das Pfandrecht nicht geltend gemacht werden.

§ 562b Selbsthilferecht, Herausgabeanspruch
(1) Der Vermieter darf die En_ernung der Sachen, die seinem Pfandrecht unterliegen, auch ohne
Anrufen des Gerichts verhindern, soweit er berech`gt ist, der En_ernung zu widersprechen. Wenn der
Mieter auszieht, darf der Vermieter diese Sachen in seinen Besitz nehmen.
(2) Sind die Sachen ohne Wissen oder unter Widerspruch des Vermieters en_ernt worden, so kann er die
Herausgabe zum Zwecke der Zurückschaffung auf das Grundstück und, wenn der Mieter ausgezogen ist,
die Überlassung des Besitzes verlangen. Das Pfandrecht erlischt mit dem Ablauf eines Monats, nachdem
der Vermieter von der En_ernung der Sachen Kenntnis erlangt hat, wenn er diesen Anspruch nicht
vorher gerichtlich geltend gemacht hat.
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§ 592 Verpächterpfandrecht 

Der Verpächter hat für seine Forderungen aus dem Pachtverhältnis ein Pfandrecht an den eingebrachten 
Sachen des Pächters sowie an den Früchten der Pachtsache. Für künIige Entschädigungsforderungen 
kann das Pfandrecht nicht geltend gemacht werden. Das Pfandrecht erstreckt sich nur auf Sachen, die 
der Pfändung unterliegen; betreibt der Pächter LandwirtschaI, erstreckt sich das Pfandrecht auch auf 
Sachen im Sinne des § 811 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b und Tiere im Sinne des § 811 Absatz 1 
Nummer 8 Buchstabe b der Zivilprozessordnung. Die VorschriIen der §§ 562a bis 562c gelten 
entsprechend. 

§ 731 Verfahren bei Auseinandersetzung 
Die Auseinandersetzung erfolgt in Ermangelung einer anderen Vereinbarung in Gemäßheit der §§ 732 
bis 735. Im Übrigen gelten für die Teilung die VorschriIen über die GemeinschaI. 

§ 753 Teilung durch Verkauf 
(1) Ist die Teilung in Natur ausgeschlossen, so erfolgt die Aufebung der GemeinschaI durch Verkauf des 
gemeinschaIlichen Gegenstands nach den VorschriIen über den Pfandverkauf, bei Grundstücken durch 
Zwangsversteigerung und durch Teilung des Erlöses. Ist die Veräußerung an einen Drigen unstaghaI, so 
ist der Gegenstand unter den Teilhabern zu versteigern. 
(2) Hat der Versuch, den Gegenstand zu verkaufen, keinen Erfolg, so kann jeder Teilhaber die 
Wiederholung verlangen; er hat jedoch die Kosten zu tragen, wenn der wiederholte Versuch misslingt. 

§ 935 Kein gutgläubiger Erwerb von abhanden gekommenen Sachen 
(1) Der Erwerb des Eigentums auf Grund der §§ 932 bis 934 trig nicht ein, wenn die Sache dem 
Eigentümer gestohlen worden, verloren gegangen oder sonst abhanden gekommen war. Das Gleiche gilt, 
falls der Eigentümer nur migelbarer Besitzer war, dann, wenn die Sache dem Besitzer abhanden 
gekommen war. 
(2) Diese Vorschri.en finden keine Anwendung auf Geld oder Inhaberpapiere sowie auf Sachen, die im 
Wege öffentlicher Versteigerung oder in einer Versteigerung nach § 979 Absatz 1a veräußert werden. 

§ 1006 Eigentumsvermutung für Besitzer 
(1) Zugunsten des Besitzers einer beweglichen Sache wird vermutet, dass er Eigentümer der Sache sei. 
Dies gilt jedoch nicht einem früheren Besitzer gegenüber, dem die Sache gestohlen worden, verloren 
gegangen oder sonst abhanden gekommen ist, es sei denn, dass es sich um Geld oder Inhaberpapiere 
handelt. 
(2) Zugunsten eines früheren Besitzers wird vermutet, dass er während der Dauer seines Besitzes 
Eigentümer der Sache gewesen sei. 
(3) Im Falle eines migelbaren Besitzes gilt die Vermutung für den migelbaren Besitzer. 

§ 1205 Bestellung 
(1) Zur Bestellung des Pfandrechts ist erforderlich, dass der Eigentümer die Sache dem Gläubiger 
übergibt und beide darüber einig sind, dass dem Gläubiger das Pfandrecht zustehen soll. Ist der 
Gläubiger im Besitz der Sache, so genügt die Einigung über die Entstehung des Pfandrechts. 
(2) Die Übergabe einer im migelbaren Besitz des Eigentümers befindlichen Sache kann dadurch ersetzt 
werden, dass der Eigentümer den migelbaren Besitz auf den Pfandgläubiger überträgt und die 
Verpfändung dem Besitzer anzeigt. 

§ 1215 Verwahrungspflicht 
Der Pfandgläubiger ist zur Verwahrung des Pfandes verpflichtet. 

§ 1221 Freihändiger Verkauf 
Hat das Pfand einen Börsen- oder Marktpreis, so kann der Pfandgläubiger den Verkauf aus freier Hand 
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durch einen zu solchen Verkäufen öffentlich ermäch`gten Handelsmakler oder durch eine zur 
öffentlichen Versteigerung befugte Person zum laufenden Preis bewirken. 

§ 1233 Ausführung des Verkaufs 
1) Der Verkauf des Pfandes ist nach den VorschriIen der §§ 1234 bis 1240 zu bewirken. 
(2) Hat der Pfandgläubiger für sein Recht zum Verkauf einen vollstreckbaren Titel gegen den Eigentümer 
erlangt, so kann er den Verkauf auch nach den für den Verkauf einer gepfändeten Sache geltenden 
VorschriIen bewirken lassen. 

§ 1234 Verkaufsandrohung; Wartefrist 
(1) Der Pfandgläubiger hat dem Eigentümer den Verkauf vorher anzudrohen und dabei den Geldbetrag 
zu bezeichnen, wegen dessen der Verkauf staminden soll. Die Androhung kann erst nach dem Eintrig der 
Verkaufsberech`gung erfolgen; sie darf unterbleiben, wenn sie untunlich ist. 
(2) Der Verkauf darf nicht vor dem Ablauf eines Monats nach der Androhung erfolgen. Ist die Androhung 
untunlich, so wird der Monat von dem Eintrig der Verkaufsberech`gung an berechnet. 

§ 1235 Öffentliche Versteigerung 
(1) Der Verkauf des Pfandes ist im Wege öffentlicher Versteigerung zu bewirken. 
(2) Hat das Pfand einen Börsen- oder Marktpreis, so findet die VorschriI des § 1221 Anwendung. 

§ 1236 Versteigerungsort 
Die Versteigerung hat an dem Orte zu erfolgen, an dem das Pfand auNewahrt wird. Ist von einer 
Versteigerung an dem AuNewahrungsort ein angemessener Erfolg nicht zu erwarten, so ist das Pfand an 
einem geeigneten anderen Orte zu versteigern. 

§ 1237 Öffentliche Bekanntmachung 
Zeit und Ort der Versteigerung sind unter allgemeiner Bezeichnung des Pfandes öffentlich bekannt zu 
machen. Der Eigentümer und Drige, denen Rechte an dem Pfande zustehen, sind besonders zu 
benachrich`gen; die Benachrich`gung darf unterbleiben, wenn sie untunlich ist. 

§ 1239 Mitbieten durch Gläubiger und Eigentümer 
(1) Der Pfandgläubiger und der Eigentümer können bei der Versteigerung mitbieten. Erhält der 
Pfandgläubiger den Zuschlag, so ist der Kaufpreis als von ihm empfangen anzusehen. 
(2) Das Gebot des Eigentümers darf zurückgewiesen werden, wenn nicht der Betrag bar erlegt wird. Das 
Gleiche gilt von dem Gebot des Schuldners, wenn das Pfand für eine fremde Schuld haIet. 

§ 1241 BenachrichXgung des Eigentümers 
Der Pfandgläubiger hat den Eigentümer von dem Verkauf des Pfandes und dem Ergebnis unverzüglich zu 
benachrich`gen, sofern nicht die Benachrich`gung untunlich ist. 

§ 1243 Rechtswidrige Veräußerung 
(1) Die Veräußerung des Pfandes ist nicht rechtmäßig, wenn gegen die VorschriIen des § 1228 Abs. 2, 
des § 1230 Satz 2, des § 1235, des § 1237 Satz 1 oder des § 1240 verstoßen wird. 
(2) Verletzt der Pfandgläubiger eine andere für den Verkauf geltende VorschriI, so ist er zum 
Schadensersatz verpflichtet, wenn ihm ein Verschulden zur Last fällt. 

§ 1247 Erlös aus dem Pfande 

Soweit der Erlös aus dem Pfande dem Pfandgläubiger zu seiner Befriedigung gebührt, gilt die Forderung 
als von dem Eigentümer berich`gt. Im Übrigen trig der Erlös an die Stelle des Pfandes. 
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§ 1248 Eigentumsvermutung 
Bei dem Verkauf des Pfandes gilt zugunsten des Pfandgläubigers der Verpfänder als der Eigentümer, es 
sei denn, dass der Pfandgläubiger weiß, dass der Verpfänder nicht der Eigentümer ist. 

§ 1250 Übertragung der Forderung 
(1) Mit der Übertragung der Forderung geht das Pfandrecht auf den neuen Gläubiger über. Das 
Pfandrecht kann nicht ohne die Forderung übertragen werden. 
(2) Wird bei der Übertragung der Forderung der Übergang des Pfandrechts ausgeschlossen, so erlischt 
das Pfandrecht. 

§ 1259 Verwertung des gewerblichen Pfandes 
Sind Eigentümer und Pfandgläubiger Unternehmer, juris`sche Personen des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliche Sondervermögen, können sie für die Verwertung des Pfandes, das einen Börsen- 
oder Marktpreis hat, schon bei der Verpfändung vereinbaren, dass der Pfandgläubiger den Verkauf aus 
freier Hand zum laufenden Preis selbst oder durch Drige vornehmen kann oder dem Pfandgläubiger das 
Eigentum an der Sache bei Fälligkeit der Forderung zufallen soll. In diesem Fall gilt die Forderung in Höhe 
des am Tag der Fälligkeit geltenden Börsen- oder Marktpreises als von dem Eigentümer berich`gt. Die §§ 
1229 und 1233 bis 1239 finden keine Anwendung. 

§ 2042 Auseinandersetzung 
(1) Jeder Miterbe kann jederzeit die Auseinandersetzung verlangen, soweit sich nicht aus den §§ 2043 
bis 2045 ein anderes ergibt. 
(2) Die VorschriIen des § 749 Abs. 2, 3 und der §§ 750 bis 758 finden Anwendung. 

 

HGB  

§ 366  
(1) Veräußert oder verpfändet ein Kaufmann im Betriebe seines Handelsgewerbes eine ihm nicht 
gehörige bewegliche Sache, so finden die VorschriIen des Bürgerlichen Gesetzbuchs zugunsten 
derjenigen, welche Rechte von einem Nichtberech`gten herleiten, auch dann Anwendung, wenn der 
gute Glaube des Erwerbers die Befugnis des Veräußerers oder Verpfänders, über die Sache für den 
Eigentümer zu verfügen, betrio. 
(2) Ist die Sache mit dem Rechte eines Drigen belastet, so finden die VorschriIen des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs zugunsten derjenigen, welche Rechte von einem Nichtberech`gten herleiten, auch dann 
Anwendung, wenn der gute Glaube die Befugnis des Veräußerers oder Verpfänders, ohne Vorbehalt des 
Rechtes über die Sache zu verfügen, betrio. 
(3) Das gesetzliche Pfandrecht des Kommissionärs, des Frach_ührers oder Verfrachters, des Spediteurs 
und des Lagerhalters steht hinsichtlich des Schutzes des guten Glaubens einem gemäß Absatz 1 durch 
Vertrag erworbenen Pfandrecht gleich. Satz 1 gilt jedoch nicht für das gesetzliche Pfandrecht an Gut, das 
nicht Gegenstand des Vertrages ist, aus dem die durch das Pfandrecht zu sichernde Forderung herrührt. 

§ 368  
(1) Bei dem Verkauf eines Pfandes trig, wenn die Verpfändung auf der Seite des Pfandgläubigers und des 
Verpfänders ein HandelsgeschäI ist, an die Stelle der in § 1234 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
bes`mmten Frist von einem Monat eine solche von einer Woche. 
(2) Diese VorschriI ist auf das gesetzliche Pfandrecht des Kommissionärs, des Frach_ührers oder 
Verfrachters, des Spediteurs und des Lagerhalters entsprechend anzuwenden, auf das Pfandrecht des 
Frach_ührers, Verfrachters und Spediteurs auch dann, wenn nur auf ihrer Seite der Vertrag ein 
HandelsgeschäI ist. 



                                                                                  RELEVANTE BESTIMMUNGEN – PFANDRECHTE 
 

Copyright © DEUTSCHE PFANDVERWERTUNG Ostermayer & Dr. Gold GbR                                             Gesamt: 11 Seiten 

§ 369  
(1) Ein Kaufmann hat wegen der fälligen Forderungen, welche ihm gegen einen anderen Kaufmann aus 
den zwischen ihnen geschlossenen beidersei`gen HandelsgeschäIen zustehen, ein 
Zurückbehaltungsrecht an den beweglichen Sachen und Wertpapieren des Schuldners, welche mit 
dessen Willen auf Grund von HandelsgeschäIen in seinen Besitze gelangt sind, sofern er sie noch im 
Besitz hat, insbesondere migels Konnossements, Ladescheins oder Lagerscheins darüber verfügen kann. 
Das Zurückbehaltungsrecht ist auch dann begründet, wenn das Eigentum an dem Gegenstande von dem 
Schuldner auf den Gläubiger übergegangen oder von einem Drigen für den Schuldner auf den Gläubiger 
übertragen, aber auf den Schuldner zurückzuübertragen ist. 
(2) Einem Drigen gegenüber besteht das Zurückbehaltungsrecht insoweit, als dem Drigen die 
Einwendungen gegen den Anspruch des Schuldners auf Herausgabe des Gegenstandes entgegengesetzt 
werden können. 
(3) Das Zurückbehaltungsrecht ist ausgeschlossen, wenn die Zurückbehaltung des Gegenstandes der von 
dem Schuldner vor oder bei der Übergabe erteilten Anweisung oder der von dem Gläubiger 
übernommenen Verpflichtung, in einer bes`mmten Weise mit dem Gegenstand zu verfahren, 
widerstreitet. 
(4) Der Schuldner kann die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts durch Sicherheitsleistung abwenden. 
Die Sicherheitsleistung durch Bürgen ist ausgeschlossen. 

§ 371  
(1) Der Gläubiger ist kraI des Zurückbehaltungsrechts befugt, sich aus dem zurückbehaltenen 
Gegenstande für seine Forderung zu befriedigen. Steht einem Drigen ein Recht an dem Gegenstande zu, 
gegen welches das Zurückbehaltungsrecht nach § 369 Abs. 2 geltend gemacht werden kann, so hat der 
Gläubiger in Ansehung der Befriedigung aus dem Gegenstande den Vorrang. 
(2) Die Befriedigung erfolgt nach den für das Pfandrecht geltenden VorschriIen des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs. An die Stelle der in § 1234 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bes`mmten Frist von einem 
Monate trig eine solche von einer Woche. 
(3) Sofern die Befriedigung nicht im Wege der Zwangsvollstreckung stamindet, ist sie erst zulässig, 
nachdem der Gläubiger einen vollstreckbaren Titel für sein Recht auf Befriedigung gegen den 
Eigentümer oder, wenn der Gegenstand ihm selbst gehört, gegen den Schuldner erlangt hat; in dem 
letzteren Falle finden die den Eigentümer betreffenden VorschriIen des Bürgerlichen Gesetzbuchs über 
die Befriedigung auf den Schuldner entsprechende Anwendung. In Ermangelung des vollstreckbaren 
Titels ist der Verkauf des Gegenstandes nicht rechtmäßig. 
(4) Die Klage auf Gestagung der Befriedigung kann bei dem Gericht, in dessen Bezirke der Gläubiger 
seinen allgemeinen Gerichtsstand oder den Gerichtsstand der Niederlassung hat, erhoben werden. 

§ 373  
(1) Ist der Käufer mit der Annahme der Ware im Verzug, so kann der Verkäufer die Ware auf Gefahr und 
Kosten des Käufers in einem öffentlichen Lagerhaus oder sonst in sicherer Weise hinterlegen. 
(2) Er ist ferner befugt, nach vorgängiger Androhung die Ware öffentlich versteigern zu lassen; er kann, 
wenn die Ware einen Börsen- oder Marktpreis hat, nach vorgängiger Androhung den Verkauf auch aus 
freier Hand durch einen zu solchen Verkäufen öffentlich ermäch`gten Handelsmakler oder durch eine 
zur öffentlichen Versteigerung befugte Person zum laufenden Preise bewirken. Ist die Ware dem Verderb 
ausgesetzt und Gefahr im Verzug, so bedarf es der vorgängigen Androhung nicht; dasselbe gilt, wenn die 
Androhung aus anderen Gründen untunlich ist. 
(3) Der Selbsthilfeverkauf erfolgt für Rechnung des säumigen Käufers. 
(4) Der Verkäufer und der Käufer können bei der öffentlichen Versteigerung mitbieten. 
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(5) Im Falle der öffentlichen Versteigerung hat der Verkäufer den Käufer von der Zeit und dem Orte der 
Versteigerung vorher zu benachrich`gen; von dem vollzogenen Verkaufe hat er bei jeder Art des 
Verkaufs dem Käufer unverzüglich Nachricht zu geben. Im Falle der Unterlassung ist er zum 
Schadensersatz verpflichtet. Die Benachrich`gungen dürfen unterbleiben, wenn sie untunlich sind. 

§ 376  
(1) Ist bedungen, daß die Leistung des einen Teiles genau zu einer festbes`mmten Zeit oder innerhalb 
einer festbes`mmten Frist bewirkt werden soll, so kann der andere Teil, wenn die Leistung nicht zu der 
bes`mmten Zeit oder nicht innerhalb der bes`mmten Frist erfolgt, von dem Vertrage zurücktreten oder, 
falls der Schuldner im Verzug ist, stag der Erfüllung Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. 
Erfüllung kann er nur beanspruchen, wenn er sofort nach dem Ablaufe der Zeit oder der Frist dem 
Gegner anzeigt, daß er auf Erfüllung bestehe. 
(2) Wird Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangt und hat die Ware einen Börsen- oder Marktpreis, 
so kann der Unterschied des Kaufpreises und des Börsen- oder Marktpreises zur Zeit und am Orte der 
geschuldeten Leistung gefordert werden. 
(3) Das Ergebnis eines anderweit vorgenommenen Verkaufs oder Kaufes kann, falls die Ware einen 
Börsen- oder Marktpreis hat, dem Ersatzanspruche nur zugrunde gelegt werden, wenn der Verkauf oder 
Kauf sofort nach dem Ablaufe der bedungenen Leistungszeit oder Leistungsfrist bewirkt ist. Der Verkauf 
oder Kauf muß, wenn er nicht in öffentlicher Versteigerung geschieht, durch einen zu solchen Verkäufen 
oder Käufen öffentlich ermäch`gten Handelsmakler oder eine zur öffentlichen Versteigerung befugte 
Person zum laufenden Preise erfolgen. 
(4) Auf den Verkauf migels öffentlicher Versteigerung findet die VorschriI des § 373 Abs. 4 Anwendung. 
Von dem Verkauf oder Kaufe hat der Gläubiger den Schuldner unverzüglich zu benachrich`gen; im Falle 
der Unterlassung ist er zum Schadensersatz verpflichtet. 

§ 379  
(1) Ist der Kauf für beide Teile ein HandelsgeschäI, so ist der Käufer, wenn er die ihm von einem anderen 
Orte übersendete Ware beanstandet, verpflichtet, für ihre einstweilige AuNewahrung zu sorgen. 

§ 388  
(1) Befindet sich das Gut, welches dem Kommissionär zugesendet ist, bei der Ablieferung in einem 
beschädigten oder mangelhaIen Zustande, der äußerlich erkennbar ist, so hat der Kommissionär die 
Rechte gegen den Frach_ührer oder Schiffer zu wahren, für den Beweis des Zustands zu sorgen und dem 
Kommigenten unverzüglich Nachricht zu geben; im Falle der Unterlassung ist er zum Schadensersatz 
verpflichtet. 
(2) Ist das Gut dem Verderb ausgesetzt oder treten später Veränderungen an dem Gute ein, die dessen 
Entwertung befürchten lassen, und ist keine Zeit vorhanden, die Verfügung des Kommigenten 
einzuholen, oder ist der Kommigent in der Erteilung der Verfügung säumig, so kann der Kommissionär 
den Verkauf des Gutes nach Maßgabe der VorschriIen des § 373 bewirken. 

§ 391  
Ist eine Einkaufskommission erteilt, die für beide Teile ein HandelsgeschäI ist, so finden in bezug auf die 
Verpflichtung des Kommigenten, das Gut zu untersuchen und dem Kommissionär von den entdeckten 
Mängeln Anzeige zu machen, sowie in bezug auf die Sorge für die AuNewahrung des beanstandeten 
Gutes und auf den Verkauf bei drohendem Verderbe die für den Käufer geltenden VorschriIen der §§ 
377 bis 379 entsprechende Anwendung. Der Anspruch des Kommigenten auf Abtretung der Rechte, die 
dem Kommissionär gegen den Drigen zustehen, von welchem er das Gut für Rechnung des 
Kommigenten gekauI hat, wird durch eine verspätete Anzeige des Mangels nicht berührt. 
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§ 397 Pfandrecht des Kommissionärs 
Der Kommissionär hat wegen der auf das Gut verwendeten Kosten, der Provision, der auf das Gut 
gegebenen Vorschüsse und Darlehen sowie der mit Rücksicht auf das Gut gezeichneten Wechsel oder in 
anderer Weise eingegangenen Verbindlichkeiten ein Pfandrecht an dem Kommissionsgut des 
Kommigenten oder eines Drigen, der dem Kauf oder Verkauf des Gutes zuges`mmt hat. An dem Gut 
des Kommigenten hat der Kommissionär auch ein Pfandrecht wegen aller Forderungen aus laufender 
Rechnung in KommissionsgeschäIen. Das Pfandrecht nach den Sätzen 1 und 2 besteht jedoch nur an 
Kommissionsgut, das der Kommissionär im Besitz hat oder über das er migels Konnossements, 
Ladescheins oder Lagerscheins verfügen kann. 
(2) Er kann die Ware, wenn sie dem Verderb ausgesetzt und Gefahr im Verzug ist, unter Beobachtung der 
VorschriIen des § 373 verkaufen lassen. 

§ 398  
Der Kommissionär kann sich, auch wenn er Eigentümer des Kommissionsguts ist, für die in § 397 
bezeichneten Ansprüche nach Maßgabe der für das Pfandrecht geltenden VorschriIen aus dem Gut 
befriedigen. 

§ 440 Pfandrecht des Frach]ührers 
(1) Der Frach_ührer hat für alle Forderungen aus dem Frachtvertrag ein Pfandrecht an dem ihm zur 
Beförderung übergebenen Gut des Absenders oder eines Drigen, der der Beförderung des Gutes 
zuges`mmt hat. An dem Gut des Absenders hat der Frach_ührer auch ein Pfandrecht für alle 
unbestrigenen Forderungen aus anderen mit dem Absender abgeschlossenen Fracht-, Seefracht-, 
Spedi`ons- und Lagerverträgen. Das Pfandrecht nach den Sätzen 1 und 2 erstreckt sich auf die 
Begleitpapiere. 
(2) Das Pfandrecht besteht, solange der Frach_ührer das Gut in seinem Besitz hat, insbesondere solange 
er migels Konnossements, Ladescheins oder Lagerscheins darüber verfügen kann. 
(3) Das Pfandrecht besteht auch nach der Ablieferung fort, wenn der Frach_ührer es innerhalb von drei 
Tagen nach der Ablieferung gerichtlich geltend macht und das Gut noch im Besitz des Empfängers ist. 
(4) Die in § 1234 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichnete Androhung des Pfandverkaufs sowie 
die in den §§ 1237 und 1241 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorgesehenen Benachrich`gungen sind an 
den nach § 418 oder § 446 verfügungsberech`gten Empfänger zu richten. Ist dieser nicht zu ermigeln 
oder verweigert er die Annahme des Gutes, so haben die Androhung und die Benachrich`gung 
gegenüber dem Absender zu erfolgen. 

§ 442 Rang mehrerer Pfandrechte 
(1) Bestehen an demselben Gut mehrere nach den §§ 397, 440, 464, 475b und 495 begründete 
Pfandrechte, so geht unter denjenigen Pfandrechten, die durch die Versendung oder durch die 
Beförderung des Gutes entstanden sind, das später entstandene dem früher entstandenen vor. 
(2) Diese Pfandrechte haben Vorrang vor dem nicht aus der Versendung entstandenen Pfandrecht des 
Kommissionärs und des Lagerhalters sowie vor dem Pfandrecht des Spediteurs, des Frach_ührers und 
des Verfrachters für Vorschüsse. 

§ 464 Pfandrecht des Spediteurs 
Der Spediteur hat für alle Forderungen aus dem Spedi`onsvertrag ein Pfandrecht an dem ihm zur 
Versendung übergebenen Gut des Versenders oder eines Drigen, der der Versendung des Gutes 
zuges`mmt hat. An dem Gut des Versenders hat der Spediteur auch ein Pfandrecht für alle 
unbestrigenen Forderungen aus anderen mit dem Versender abgeschlossenen Spedi`ons-, Fracht-, 
Seefracht- und Lagerverträgen. § 440 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden. 
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§ 465 Nachfolgender Spediteur 
(1) Wirkt an einer Beförderung neben dem Frach_ührer auch ein Spediteur mit und hat dieser die 
Ablieferung zu bewirken, so ist auf den Spediteur § 441 Absatz 1 entsprechend anzuwenden. 
(2) Wird ein vorhergehender Frach_ührer oder Spediteur von einem nachfolgenden Spediteur befriedigt, 
so gehen Forderung und Pfandrecht des ersteren auf den letzteren über. 

§ 475b Pfandrecht des Lagerhalters 
(1) Der Lagerhalter hat für alle Forderungen aus dem Lagervertrag ein Pfandrecht an dem ihm zur 
Lagerung übergebenen Gut des Einlagerers oder eines Drigen, der der Lagerung zuges`mmt hat. An 
dem Gut des Einlagerers hat der Lagerhalter auch ein Pfandrecht für alle unbestrigenen Forderungen 
aus anderen mit dem Einlagerer abgeschlossenen Lager-, Fracht-, Seefracht- und Spedi`onsverträgen. 
Das Pfandrecht erstreckt sich auch auf die Forderung aus einer Versicherung sowie auf die 
Begleitpapiere. 
(2) Ist ein Orderlagerschein durch Indossament übertragen worden, so besteht das Pfandrecht dem 
legi`mierten Besitzer des Lagerscheins gegenüber nur wegen der Vergütungen und Aufwendungen, die 
aus dem Lagerschein ersichtlich sind oder ihm bei Erwerb des Lagerscheins bekannt oder infolge grober 
Fahrlässigkeit unbekannt waren. 
(3) Das Pfandrecht besteht, solange der Lagerhalter das Gut in seinem Besitz hat, insbesondere solange 
er migels Konnossements, Ladescheins oder Lagerscheins darüber verfügen kann. 

§ 495 Pfandrecht des Verfrachters 
(1) Der Verfrachter hat für alle Forderungen aus dem Stückgu_rachtvertrag ein Pfandrecht an dem ihm 
zur Beförderung übergebenen Gut des Befrachters, des Abladers oder eines Drigen, der der Beförderung 
des Gutes zuges`mmt hat. An dem Gut des Befrachters hat der Verfrachter auch ein Pfandrecht für alle 
unbestrigenen Forderungen aus anderen mit dem Befrachter abgeschlossenen Seefracht-, Fracht-, 
Spedi`ons- und Lagerverträgen. Das Pfandrecht erstreckt sich auf die Begleitpapiere. 
(2) Das Pfandrecht besteht, solange der Verfrachter das Gut in seinem Besitz hat, insbesondere solange 
er migels Konnossements, Ladescheins oder Lagerscheins darüber verfügen kann. 
(3) Das Pfandrecht besteht auch nach der Ablieferung fort, wenn der Verfrachter es innerhalb von zehn 
Tagen nach der Ablieferung gerichtlich geltend macht und das Gut noch im Besitz des Empfängers ist. 
(4) Die in § 1234 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichnete Androhung des Pfandverkaufs 
sowie die in den §§ 1237 und 1241 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorgesehenen Benachrich`gungen 
sind an den nach § 491 oder § 520 verfügungsberech`gten Empfänger zu richten. Ist dieser nicht zu 
ermigeln oder verweigert er die Annahme des Gutes, so sind die Androhung und die 
Benachrich`gungen an den Befrachter zu richten. 

§ 496 Nachfolgender Verfrachter 
(1) Hat im Falle der Beförderung durch mehrere Verfrachter der letzte bei der Ablieferung die 
Forderungen vorhergehender Verfrachter einzuziehen, so hat er die Rechte der vorhergehenden 
Verfrachter, insbesondere auch das Pfandrecht, auszuüben. Das Pfandrecht jedes vorhergehenden 
Verfrachters bleibt so lange bestehen wie das Pfandrecht des letzten Verfrachters. 
(2) Wird ein vorhergehender Verfrachter von einem nachfolgenden befriedigt, so gehen Forderung und 
Pfandrecht des ersteren auf den letzteren über. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die Forderungen und Rechte eines Spediteurs, der an der 
Beförderung mitgewirkt hat. 

§ 497 Rang mehrerer Pfandrechte 

Bestehen an demselben Gut mehrere nach den §§ 397, 440, 464, 475b und 495 begründete Pfandrechte, 
so bes`mmt sich der Rang dieser Pfandrechte untereinander nach § 442. 
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GmbHG 

§ 23 Versteigerung des Geschä`santeils 
Ist die Zahlung des rückständigen Betrags von Rechtsvorgängern nicht zu erlangen, so kann die 
GesellschaI den GeschäIsanteil im Wege öffentlicher Versteigerung verkaufen lassen. Eine andere Art 
des Verkaufs ist nur mit Zus`mmung des ausgeschlossenen GesellschaIers zulässig. 

AktG § 65 Zahlungspflicht der Vormänner 

(1) Jeder im Ak`enregister verzeichnete Vormann des ausgeschlossenen Ak`onärs ist der GesellschaI 
zur Zahlung des rückständigen Betrags verpflichtet, soweit dieser von seinen Nachmännern nicht zu 
erlangen ist. Von der Zahlungsaufforderung an einen früheren Ak`onär hat die GesellschaI seinen 
unmigelbaren Vormann zu benachrich`gen. Daß die Zahlung nicht zu erlangen ist, wird vermutet, wenn 
sie nicht innerhalb eines Monats seit der Zahlungsaufforderung und der Benachrich`gung des Vormanns 
eingegangen ist. Gegen Zahlung des rückständigen Betrags wird die neue Urkunde ausgehändigt. 
(2) Jeder Vormann ist nur zur Zahlung der Beträge verpflichtet, die binnen zwei Jahren eingefordert 
werden. Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem die Übertragung der Ak`e zum Ak`enregister der 
GesellschaI angemeldet wird. 
(3) Ist die Zahlung des rückständigen Betrags von Vormännern nicht zu erlangen, so hat die GesellschaI 
die Ak`e unverzüglich zum Börsenpreis und beim Fehlen eines Börsenpreises durch öffentliche 
Versteigerung zu verkaufen. Ist von der Versteigerung am Sitz der GesellschaI kein angemessener Erfolg 
zu erwarten, so ist die Ak`e an einem geeigneten Ort zu verkaufen. Zeit, Ort und Gegenstand der 
Versteigerung sind öffentlich bekanntzumachen. Der ausgeschlossene Ak`onär und seine Vormänner 
sind besonders zu benachrich`gen; die Benachrich`gung kann unterbleiben, wenn sie untunlich ist. 
Bekanntmachung und Benachrich`gung müssen mindestens zwei Wochen vor der Versteigerung 
ergehen. 

 

ZPO 

§ 825 Andere Verwertungsart 
(1) Auf Antrag des Gläubigers oder des Schuldners kann der Gerichtsvollzieher eine gepfändete Sache in 
anderer Weise oder an einem anderen Ort verwerten, als in den vorstehenden Paragraphen bes`mmt 
ist. Über die beabsich`gte Verwertung hat der Gerichtsvollzieher den Antragsgegner zu unterrichten. 
Ohne Zus`mmung des Antragsgegners darf er die Sache nicht vor Ablauf von zwei Wochen nach 
Zustellung der Unterrichtung verwerten. 

(2) Die Versteigerung einer gepfändeten Sache durch eine andere Person als den Gerichtsvollzieher kann 
das Vollstreckungsgericht auf Antrag des Gläubigers oder des Schuldners anordnen. 

§ 885a Beschränkter Vollstreckungsau`rag 
(1) Der VollstreckungsauIrag kann auf die Maßnahmen nach § 885 Absatz 1 beschränkt werden.(2) 1Der 
Gerichtsvollzieher hat in dem Protokoll (§ 762) die frei ersichtlichen beweglichen Sachen zu 
dokumen`eren, die er bei der Vornahme der Vollstreckungshandlung vorfindet. 2Er kann bei der 
Dokumenta`on Bildaufnahmen in elektronischer Form herstellen. 
(3) 1Der Gläubiger kann bewegliche Sachen, die nicht Gegenstand der Zwangsvollstreckung sind, 
jederzeit wegschaffen und hat sie zu verwahren. 2Bewegliche Sachen, an deren AuNewahrung 
offensichtlich kein Interesse besteht, kann er jederzeit vernichten. 3Der Gläubiger hat hinsichtlich der 
Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. 
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(4) 1Fordert der Schuldner die Sachen beim Gläubiger nicht binnen einer Frist von einem Monat nach 
der Einweisung des Gläubigers in den Besitz ab, kann der Gläubiger die Sachen verwerten. 2 Die §§ 372 
bis 380, 382, 383 und 385 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind entsprechend anzuwenden. 3Eine 
Androhung der Versteigerung findet nicht stag. 4Sachen, die nicht verwertet werden können, können 
vernichtet werden. 
(5) Unpfändbare Sachen und solche Sachen, bei denen ein Verwertungserlös nicht zu erwarten ist, sind 
auf Verlangen des Schuldners jederzeit ohne Weiteres herauszugeben. 
(6) Mit der Migeilung des Räumungstermins weist der Gerichtsvollzieher den Gläubiger und den 
Schuldner auf die Bes`mmungen der Absätze 2 bis 5 hin.(7) Die Kosten nach den Absätzen 3 und 4 
gelten als Kosten der Zwangsvollstreckung. 

 

BGH-Urteil  

Verwertungsrechte bei sicherungsübereigneten Sachen 
Die öffentliche Versteigerung von zur Sicherheit an Drige übereigneten Sachen ist von der 
Rechtssprechung der öffentlichen Versteigerung aufgrund gesetzlicher VorschriI gleichgestellt. (BGH, N 
JW 73, 246= GewA 73, 94 GRUR 74,31). Deshalb kann die Verwertung im Wege der öffentlichen 
Versteigerung oder bei Gegenständen oder Rechten mit einem Börsen- oder Marktpreis über 
freihändigen Verkauf durch den allgemein öffentlich bestellten, vereidigten Versteigerer erfolgen. 

InsO 

§ 49 Abgesonderte Befriedigung aus unbeweglichen Gegenständen 
Gläubiger, denen ein Recht auf Befriedigung aus Gegenständen zusteht, die der Zwangsvollstreckung in 
das unbewegliche Vermögen unterliegen (unbewegliche Gegenstände), sind nach Maßgabe des Gesetzes 
über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung zur abgesonderten Befriedigung berech`gt. 

§ 50 Abgesonderte Befriedigung der Pfandgläubiger 
(1) Gläubiger, die an einem Gegenstand der Insolvenzmasse ein rechtsgeschäIliches Pfandrecht, ein 
durch Pfändung erlangtes Pfandrecht oder ein gesetzliches Pfandrecht haben, sind nach Maßgabe der §§ 
166 bis 173 für Haup_orderung, Zinsen und Kosten zur abgesonderten Befriedigung aus dem 
Pfandgegenstand berech`gt. 
(2) Das gesetzliche Pfandrecht des Vermieters oder Verpächters kann im Insolvenzverfahren wegen der 
Miete oder Pacht für eine frühere Zeit als die letzten zwölf Monate vor der Eröffnung des Verfahrens 
sowie wegen der Entschädigung, die infolge einer Kündigung des Insolvenzverwalters zu zahlen ist, nicht 
geltend gemacht werden. Das Pfandrecht des Verpächters eines landwirtschaIlichen Grundstücks 
unterliegt wegen der Pacht nicht dieser Beschränkung. 

§ 88 Vollstreckung vor Verfahrenseröffnung 

(1) Hat ein Insolvenzgläubiger im letzten Monat vor dem Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens oder nach diesem Antrag durch Zwangsvollstreckung eine Sicherung an dem 
zur Insolvenzmasse gehörenden Vermögen des Schuldners erlangt, so wird diese Sicherung mit 
der Eröffnung des Verfahrens unwirksam. 
(2) Die in Absatz 1 genannte Frist beträgt drei Monate, wenn ein Verbraucherinsolvenzverfahren 
nach § 304 eröffnet wird. 

(2)  
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§ 166 Verwertung beweglicher Gegenstände 
(1) Der Insolvenzverwalter darf eine bewegliche Sache, an der ein Absonderungsrecht besteht, 
freihändig verwerten, wenn er die Sache in seinem Besitz hat. 
(2) Der Verwalter darf eine Forderung, die der Schuldner zur Sicherung eines Anspruchs abgetreten hat, 
einziehen oder in anderer Weise verwerten. 
(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung 

1. auf Gegenstände, an denen eine Sicherheit zu Gunsten des Betreibers oder des Teilnehmers eines 
Systems nach § 1 Abs. 16 des Kreditwesengesetzes zur Sicherung seiner Ansprüche aus dem System 
besteht, 

2. auf Gegenstände, an denen eine Sicherheit zu Gunsten der Zentralbank eines Mitgliedstaats der 
Europäischen Union oder Vertragsstaats des Europäischen WirtschaIsraums oder zu Gunsten der 
Europäischen Zentralbank besteht, und 

3. auf eine Finanzsicherheit im Sinne des § 1 Abs. 17 des Kreditwesengesetzes. 

§ 168 Mieeilung der Veräußerungsabsicht 
(1) 1Bevor der Insolvenzverwalter einen Gegenstand, zu dessen Verwertung er nach § 166 berech`gt ist, 
an einen Drigen veräußert, hat er dem absonderungsberech`gten Gläubiger mitzuteilen, auf welche 
Weise der Gegenstand veräußert werden soll. 2. Er hat dem Gläubiger Gelegenheit zu geben, binnen 
einer Woche auf eine andere, für den Gläubiger güns`gere Möglichkeit der Verwertung des Gegenstands 
hinzuweisen. 
(2) Erfolgt ein solcher Hinweis innerhalb der Wochenfrist oder rechtzei`g vor der Veräußerung, so hat 
der Verwalter die vom Gläubiger genannte Verwertungsmöglichkeit wahrzunehmen oder den Gläubiger 
so zu stellen, wie wenn er sie wahrgenommen häge. 
(3) 1Die andere Verwertungsmöglichkeit kann auch darin bestehen, daß der Gläubiger den Gegenstand 
selbst übernimmt. 2Güns`ger ist eine Verwertungsmöglichkeit auch dann, wenn Kosten eingespart 
werden. 

§ 173 Verwertung durch den Gläubiger 
(1) Soweit der Insolvenzverwalter nicht zur Verwertung einer beweglichen Sache oder einer Forderung 
berech`gt ist, an denen ein Absonderungsrecht besteht, bleibt das Recht des Gläubigers zur Verwertung 
unberührt. 
(2) 1Auf Antrag des Verwalters und nach Anhörung des Gläubigers kann das Insolvenzgericht eine Frist 
bes`mmen, innerhalb welcher der Gläubiger den Gegenstand zu verwerten hat. 2Nach Ablauf der Frist 
ist der Verwalter zur Verwertung berech`gt. 

 

{Ende} 

 

 

 

 

 




